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DATUM 13.10.2020 

Umweltinformationsgesetz (UIG) 

Ihr Antrag vom 06.10.2020 auf Zusendung des Energieausweises für das Gebäude des 

Bundesministeriums für Bildung und Forschung Kapelle-Ufer 1, 10117 Berlin 

Sehr geehrter Herr Farwig, 

in 0.9. Angelegenheit bestätige ich den Eingang Ihres Antrages vom 06.10.2020. 

Sie bitten die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BlmA) um Zusendung des Energieaus- 

weises für das Gebäude des Bundesministeriums für Bildung und Forschung Kapelle-Ufer 1, 

10117 Berlin. 

Ihren Antrag stützen Sie ausdrücklich auf das Informationsfreiheitsgesetz des Bundes (IFG), 

das Umwei#wormationsgeseiz (UlG) und das Gesetz zur Verbesserung der gesundheitsbe- 

zogenen Verbraucherinformation (VIG). 

Soweit Sie Ihren Antrag auf das VIG stützen, entspricht dies dem Musterantragstext der Inter- 

netseite „Frag den Staat“. Vorliegend ist jedoch kein Bezug zu Erzeugnissen im Sinne des 

Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches oder Verbraucherprodukten im Sinne des Pro- 

duktsicherheitsgesetzes (vgl. $ 1 VIG) erkennbar. Ihr Antrag wäre demnach nach dem VIG 

abzulehnen. Ich gehe davon aus, dass Sie insoweit keine förmliche Bescheidung (förmliche 

Ablehnung) wünschen. 

  

Vorstand: Dr. Christoph Krupp (Sprecher), Holaer Hentschel, Paul Johannes Fietz
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Ihr Auskunftsbegehren ist ausschließlich auf der Grundlage des IFG und des UIG zu bearbei- 

ten. Innerhalb der BImÄA ist der Stabsbereich Recht für die Bearbeitung solcher Anträge zu- 

ständig. 

Nach abschließender Prüfung erteile ich Ihnen hiermit gemäß Ihrem Anliegen einfache Aus- 

kunft über den Energieausweis für das Gebäude des Bundesministeriums für Bildung und For- 

schung, Kapelle-Ufer 1, 10117 Berlin. Den Energieausweis entnehmen Sie bitte der beigefüg- 

ten Anlage. 

Für die Erteilung einer einfachen Auskunft fallen keine Gebühren an. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 
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EN E RG | EAUSWEIS für Nichtwohngebäude 
gemäß den $$ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV vom 29. April 2009) 

  

  

  

  

Gültig bis: 25.10.2024 “ii 

ee Nichtwohngebäude 

Adresse Am Kapelle-Ufer, 10117 Berlin 

Gebäudeteil Bundesministerium für Bildung und Forschung 

Baujahr Gebäude 2013 /2014 
  

Baujahr Wärmeerzeuger | 2014 

Baujahr Klimaanlage ") 2014 

  

  

  

    
    
Nettogrundfläche ? 46.874,9 m? 

‚Erneuerbare Energien KWK, PV (auf Dach und in Fassade), freie Kühlung 

Lüftung mechanisch 

Anlass der Ausstellung X Neubau D Modermisierung D Aushang b. öff. Gebäuden 
des Energieausweises D Vermietung / Verkauf (Änderung / Erweiterung) D Sonstiges (freiwillig) 

Hinweise zu den Angaben über die energetische Qualität des Gebäudes 

Die energetische Qualität eines Gebäudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfes unter standardisierten 
Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsfläche dient 
die Nettogrundfläche. 

X Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt. Die Ergebnisse 
sind auf Seite 2 dargestellt. Zusätzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig. Diese Art der Ausstellung 
ist Pflicht bei Neubauten und bestimmten Modernisierungen. Die angegebenen Vergleichswerte sind die Anfor- 

derungen der EnEV zum Zeitpunkt der Erstellung des Energieausweises (Erläuterungen — siehe Seite 4). 

OD Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt. Die Ergeb- 
nisse sind auf Seite 3 dargestellt. Die Vergleichswerte beruhen auf statistischen Auswertungen. 

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch D Eigentümer X Aussteller 

. DI Dem Energisausweis sind zusätzliche Informationen zur energetischen Qualität beigefügt (freiwillige Angabe). 

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises 

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das 
gesamte Gebäude oder den oben bezeichneten Gebäudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafür gedacht, einen 
überschlägigen Vergleich von Gebäuden zu ermöglichen. 

    

Aussteller: 

WSGreenTechnologies GmbH 

Albstr. 14 
70597 Stuttgart az 

Datum Unterschrift des Ausstellers 

 Mehrfachangaben möglich 2 Nettogrundfläche ist im Sinne der EnEV ausschließlich der beheizte / gekühlte Teil der Nettogrundfläche 

Holigenroth Software, Energieberater 18599 8.0.8 
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ENERGIEAUSWEIS snennonngesause 
gemäß den $$ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV vom 29. April 2009) 

EnEV-Anforderungswert EnEV-Anforderungswert 
Neubau (Vergleichswert) modernisierter Altbau (Vergleichswert) 

‚Anforderungen gemäß EnEV”) ‚Eür Energiebedartsberechnungen verwendotes Verlahren 

IX Verfahren nach Anlage 2 Nr. 2 EnEV 

OD) Verfahren nach Anlage 2 Nr. 3 EnEV ("Ein-Zonen-Modeil) 
IL eingehalten U) Vereinfachungen nach $ 9 Abs. 2 EnEV 

Ist-Wert 36,1 KWh/(m=a) Anforderungswert 127,3 kWh/(m?-a) 

Shicher Era In KWI/m?a) für 
Kühlung einschl. Lüftung Fe 

  

  

  

  

  

  

              
01_Büro 173058 | 31 

‚Antorderungen nach $ 7 Nr. 21. V.m. $ 8 EEWärmeG 04_Besprechung 1.395,5 3,0 
Die Anforderungswerte der EnEV sind um % verschärft 09_Auditonum 41,5 10 

‚Piimärenergiebedarf 12_Kantine 561,3 1,2 
Verschärtter Anforderungswert KWh/m&a) 14_Küche »2 02 

Wärmeschutzanforderungen 17_Sonstige Aufenthaltsräume 
DO Die verschärften Anforderungswerte sind eingehalten. 

Die Energieeinspanerorchung lässt für die Berechnung des Energiebedarfs in vielen Fällen neben dem Berechnungsverahren alternative 
Vereinfachungen zu, die im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergebnissen führen können. Insbesondere wegen standardisierter 
Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen 
Bedariswerte sind spezifische Werte nach der EnEV pro Quadratmeter beheizte / gekühlte Nettogrundfläche.   
"freiwillige Angabe ” bei Neubau sowie bei Modemisierung im Falle des $16 Abs. 1 Satz 2 EnEV 
9 nur bei Neubau im Falle der Anwendung von $ 7 Nr. 2 Emeuerbare-Energien-Wärmegesetz nur Hiffsenergiebedarf 

Hotgenroih Sofware, Energieberater 18509 8.08



ENERGIEAUSWEIS «.ucnworngesäuse 
gemäß den $$ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV vom 29. April 2009) 

  

        
Fläche [m?] 

  

18_Nebenflächen_normal beheizt 15.8132 

18_Nebenflächen_niedrig beheizt 7344,7 

21_Serverraum/ELT_normal beheizt 310,7 

  

  

  

21_Serverraum_niedrig beheizt 463,4 
  

15_Küche - Lager r 89,7 

  

      

Hotgenroth Software, Energieberater 18509 80.8



ENERGIEAUSWEIS srnenmongesaue 
gemäß den $$ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV vom 29. April 2009) 

Stromverbrauchskennwert 

o 100 200 300 00 >500 

Der Wert enthält den Stromverbrauch für 

aute Zusatz- ü eingeb: ins: oO Heizung DO Warmwasser D Lüftung oO Beleuchtung OD Kühlung D) Sonstiges: 

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser 
Energieträger Zeitraum Energie- ‚Anteil Klima- |Energieverbrauchskennwert in kWh/(m®-a) 

verbrauch | Warm- faktor (zeitlich bereinigt, klimabereinigt). 
[kwh] wasser 

Ikwn] Heizung Warmwasser Kennwert 
  

  

              
    
Verbrauchserfassung - Strom Gebäudenutzung 

Zeitraum ‚Ablesewert | Kennwert Gebäudekategorie 
oder Nutzur von bis kw) | wiumza) Dot. mit rip 
  

    

  
    

          
Erläuterungen zum Verfahren 

Das Verfahren zur Ermittlung von Energieverbrauchskennwerten ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte sind spezifi- 
sche Werte pro Quadratmeter beheizte / gekühlte Nettogrundfläche. Der tatsächliche Verbrauch eines Gebäudes weicht insbesondere wegen 
des Witterungseinflusses und sich ändernden Nutzerverhaltens von den angegebenen Kennwerten ab.   
"veröffentlicht im Bundesanzeiger / internet durch das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und das Bundesministerium 

für Wirtschaft und Technologie 
Hongern Sahne, Energien 18585 203.



ENERGIEAUSWEIS srnenmongeraue 
gemäß den $$ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV vom 29. April 2009) 

‚Energiebedarf - Seite 2 
Der Energiebedart wird in diesem Energieausweis durch den Jahres-Primärenergiebedarf und den Endenergie- 
bedarf für die Anteile Heizung, Warmwasser, eingebaute Beleuchtung, Lüftung und Kühlung dargestellt. Diese 
Angaben werden rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der Bauunterlagen bzw. 
gebäudebezogener Daten und unter Annahme von standardisierten Randbedingungen (z.B. standardisierte Klima- 
daten, definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere Wärmegewinne usw.) berechnet. So 
lässt sich die energetische Qualität des Gebäudes unabhängig vom Nutzerverhalten und der Wetterlage beurteilen. 
Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine Rückschlüsse auf 
den tatsächlichen Energieverbrauch. 

Primärenergiebedart - Seite 2 
Der Primärenergiebedarf bildet die Gesamtenergieeffizienz eines Gebäudes ab. Er berücksichtigt neben der End- 
energie auch die so genannte "Vorkette" (Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils eingesetz- 
ten Energieträger (z.B. Heizöl, Gas, Strom, erneuerbare Energien etc.). Kleine Werte signalisieren einen geringen 
Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz und eine die Ressourcen und die Umwelt schonende Energienutzung. 
Die angegebenen Vergleichswerte geben für das Gebäude die Anforderungen der Energieeinsparverordnung an, 
die zum Zeitpunkt der Erstellung des Energieausweises galt. Sie sind im Falle eines Neubaus oder der 
Modernisierung des Gebäudes nach $9 Abs. 1 Satz 2 EnEV einzuhalten. Bei Bestandsgebäuden dienen sie der 
Orientierung hinsichtlich der energetischen Qualität des Gebäudes. Zusätzlich können die mit dem Energiebedarf 
verbundenen CO,-Emissionen des Gebäudes freiwillig angegeben werden. 
Der Skalenendwert des Bandtachometers beträgt, auf die Zehnerstelle gerundet, das Dreilache des Vergleichs- 
werts "EnEV Anforderungswert modernisierter Altbau" (140 % des "EnEV Anforderungswerts Neubau"). 

wäı ito 2 
Die Energieeinsparverordnung stellt bei Neubauten und bestimmten baulichen Änderungen auch Anforderungen an 
die energetische Qualität aller wärmeübertragenden Umfassungsflächen (Außenwände, Decken, Fenster etc.) 
sowie bei Neubauten an den sommerlichen Wärmeschutz (Schutz vor Überhitzung) eines Gebäudes. 

Ei rt - Seite 2 
Der Endenergiebedart gibt die nach technischen Regeln berechnete, jährlich benötigte Energiemenge für Heizung, 
Warmwasser, eingebaute Beleuchtung, Lüftung und Kühlung an. Er wird unter Standardklima und Standard- 
nutzungsbedingungen errechnet und ist ein Maß für die Energieeffizienz eines Gebäudes und seiner Anlagen- 
technik. Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge, die dem Gebäude bei standardisierten Bedingungen unter Be- 
rücksichtigung der Energieverluste zugeführt werden muss, damit die standardisierte Innentemperatur, der Warm- 
wasserbedarf, die notwendige Lüftung und eingebaute Beleuchtung sichergestellt werden können. Kleine Werte 
signalisieren einen geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz. 

He st ‚hskeni N nme - a 
Der Heizenergieverbrauchskennwert (einschließlich Warmwasser) wird für das Gebäude auf der Basis der Erfas- 
sung des Verbrauchs ermittelt. Das Verfahren zur Ermitlung von Energieverbrauchskennwerten ist durch die 
Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte sind spezifische Werte pro Quadratmeter Nettogrundfläche nach 
der Energieeinsparverordnung. Über Klimafaktoren wird der erfasste Energieverbrauch hinsichtlich der örtlichen 
Wetterdaten auf ein standardisiertes Klima für Deutschland umgerechnet. Der ausgewiesene Stromverbrauchs- 
kennwert wird für das Gebäude auf der Basis der Erfassung des Verbrauchs oder der entsprechenden Abrechnung 
ermittelt. Die Energieverbrauchskennwerte geben Hinweise auf die energetische Qualität des Gebäudes. Kleine 
Werte signalisieren einen geringen Verbrauch. Ein Rückschluss auf den künfig zu erwartenden Verbrauch ist 
jedoch nicht möglich. Der tatsächliche Verbrauch einer Nutzungseinheit oder eines Gebäudes weicht insbesondere 
wegen des Witterungseinflusses und sich ändernden Nutzerverhaltens oder sich ändernder Nutzungen vom 
angegebenen Energieverbrauchskennwert ab. 
Die Vergleichswerte ergeben sich durch die Beurteilung gleichartiger Gebäude. Kleinere Verbrauchewerte als der 
Vergleichswert signalisieren eine gute energeiische Qualität im Vergleich zum Gebäudebestand dieses Gebäude- 
typs. Die Vergleichswerte werden durch das Bundesministerum für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie bekannt gegeben. 
Die Skalenendwerte der Bandtachometer betragen, auf die Zehnerstelle gerundet, das Doppelte des jeweiligen 
Vergleichswerts.   

Hotgenroth Software, Energieberler 18509 8.0.8


